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1. Ausgangslage 
 
Der Kanton Obwalden hat gestützt auf den Beschluss des Kantonsrates vom 29. Juni 2012 
gegenüber dem Interkantonalen Organ über die Harmonisierung der Baubegriffe (IOHB) 
den vorbehaltlosen Beitritt erklärt. Nun sollen die Baubegriffe und Messweisen aus der 
Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) ins Ob-
waldner Baugesetz integriert werden. Der Entwurf zum Baugesetz-Nachtrag betreffend 
IVHB, welcher im Herbst 2013 in der externen Vernehmlassung war, sah die Einführung 
der Nutzungsziffern gemäss IVHB als „Kann“-Vorschrift vor. Am 16. April 2014 hat zum 
Baugesetz-Nachtrag eine erste Lesung im Kantonsrat stattgefunden. Gemäss Ergebnis der 
ersten Lesung soll Art. 15 des Baugesetzes, welcher die Ausnutzung betrifft, gestützt auf 
den Antrag der vorberatenden Kommission aufgehoben werden. Die am 21. Mai 2014 vor-
gesehene zweite Lesung wurde abtraktandiert, da die Abschaffung der Nutzungsziffern 
nicht Gegenstand der vorab durchgeführten Vernehmlassung war und sich somit insbe-
sondere die Einwohnergemeinden nicht dazu äussern konnten. 

Der vorliegende Expertenbericht dient als Entscheidungshilfe zur Klärung der Frage, ob 
und wenn ja, welche Nutzungsziffern im Obwaldner Baugesetz eingeführt werden sollen. 
Der Bericht richtet sich an die kantonalen Behörden und die zuständigen Verwaltungsab-
teilungen, zeigt aber auch auf, welche Auswirkungen die jeweiligen Entscheide auf die 
Baureglemente in den Gemeinden haben. 
 
 
 
 
2. Kurzbeschrieb und Eignung der Nutzungsziffern 
 
Die IVHB enthält folgende Nutzungsziffern: Geschossflächenziffer, Baumassenziffer, Über-
bauungsziffer und Grünflächenziffer. Die einzelnen Ziffern eignen sich für unterschiedliche 
Zwecke. Deren Verwendung sollte deshalb so erfolgen, dass die damit angestrebten raum-
planerischen Ziele auch tatsächlich erreicht werden können. 
 

Geschossflächenziffer IVHB, Ziffer 8.2 

Definition Verhältnis der Summe aller (ober- und unterirdischen) anrechenbaren 
Geschossflächen und der anrechenbaren Grundstücksfläche. 

Eignung Erfasst Mass der baulichen Dichte inklusive aller unterirdischen Ge-
schossflächen und aller Nebennutz-, Verkehrs-, Konstruktions- und Funk-
tionsflächen. 

Nur teilweise als Dichteziffer geeignet. 

Einschränkung „Manko“, dass das gesamte Volumen erfasst wird, obwohl raumplanerisch 
vor allem der oberirdische Anteil interessiert. 
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Baumassenziffer IVHB, Ziffer 8.3 

Definition Verhältnis zwischen dem Bauvolumen über dem massgebenden Terrain 
und der anrechenbaren Grundstücksfläche. 

Eignung Erfasst sichtbares Mass der baulichen Dichte, grundsätzlich als Dichte-
ziffer geeignet. 

Einschränkung „Manko“, dass die Berechnung je nach Gebäudeform erschwert ist. 
 

Überbauungsziffer IVHB, Ziffer 8.4 

 
Definition Verhältnis zwischen der anrechenbaren Gebäudefläche und der anre-

chenbaren Grundstücksfläche. 

Eignung Definiert primär den „flächigen“ Überbauungsgrad eines Grundstücks, ist 
keine eigentliche Dichteziffer. 

Einschränkung Am ehesten für Gewerbezone geeignet, für Wohnbauten hingegen nicht. 
 

Grünflächenziffer IVHB, Ziffer 8.5 

 
Definition Verhältnis zwischen der anrechenbaren Grünfläche und der anrechenba-

ren Grundstücksfläche. 

Eignung Definiert den „flächigen“ Anteil der Grünflächen, dient primär siedlungsge-
stalterischen und ökologischen Anforderungen, ist keine Dichteziffer. 

Einschränkung Am ehesten für Gewerbezone oder als Ergänzung zur Geschossflächen-
ziffer bzw. Ausnützungsziffer in Wohnzonen geeignet. 
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Fünf Kantone sind der IVHB beigetreten unter dem Vorbehalt, anstelle der „Geschossflä-
chenziffer“ die „Ausnützungsziffer“ beibehalten bzw. einführen zu können. Dies sind die 
Kantone Aargau, Schaffhausen, Uri, Schwyz und Zug. Die Ausnützungsziffer wird im 
grundsätzlich wie folgt definiert: 
 

Ausnützungsziffer  

Definition Verhältnis zwischen allen dem Wohnen und dem Gewerbe dienenden 
Geschossflächen und der anrechenbaren Grundstücksfläche 

Eignung Erfasst die effektive bauliche Dichte, ist eine in Fachkreisen anerkannte 
Dichteziffer, die sich etabliert hat und deren Masse vergleichbare Anhalts-
punkte geben 

Einschränkung Fachlich keine Einschränkung, vorbehaltloser Beitritt des Kantons Obwal-
den müsste allerdings in diesem Punkt korrigiert werden 

 
 
 
 
3. Chancen und Gefahren von Nutzungsziffern 
 

3.1 Grundsatzfrage Nutzungsziffern Ja / Nein 
 
In einem ersten Schritt ist die grundsätzliche Frage zu beantworten, ob Nutzungsziffern in 
den kommunalen Baureglementen angewendet werden sollen bzw. dürfen oder ob gänzlich 
darauf verzichtet wird. Die Argumente dafür und dagegen lassen sich wie folgt zusammen: 
 

Was spricht für Nutzungsziffern bzw. insbesondere Dichte- / Ausnützungsziffern 

- Klare Massvorgaben, einfacher Vollzug führen zu 
. gleicher Behandlung (keine Interpretationen) 
. zielgerichtet definierbare Dichte (Varianten: zurückhaltende, angemessene oder maxi-

male bauliche Dichte) 

- Weniger Bestimmungen mit „flankierenden“ Massnahmen nötig, z.B. 
. können - wo angewandt - grosser Grenzabstand, max. Gebäudelänge bzw. Fassaden-

länge oder Gebäudegrundfläche weggelassen werden 
. ist keine zusätzliche Einpassungsbestimmung erforderlich, welche nur im Rahmen des 

Ermessens beurteilt werden kann (damit ist eine einfachere Sicherstellung der Sied-
lungsqualität bzw. der Siedlungsstruktur möglich) 

- Besserer Vergleich mit anderen Gemeinden, da Ziffern seit langem verbreitet angewen-
det wird 

- Realistische Preiserwartungen von Bauland 
 

Was spricht gegen Nutzungsziffern bzw. insbesondere Dichte- / Ausnützungsziffern 

- Anstelle von Mengenvorgaben kann sich die bauliche Dichte aus der situationsgerech-
ten Einpassung in die örtliche Situation ergeben (Qualität tritt in den Vordergrund, aller-
dings fehlt in der einzelfallweisen Behandlung von Baugesuchen sehr oft eine Gesamt-
schau) 
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- Zufällig entstandene Parzellengrössen und -formen treten in den Hintergrund (so erge-
ben sich z.B. die zulässigen baulichen Volumen aus der Einpassung in die Siedlungs-
struktur) 

- Haushälterische Bodennutzung der eingezonten Baulandflächen wird tendenziell eher 
erreicht (vor allem in Gebieten mit hoher „Baudynamik“ streben Bauherren und Investo-
ren nach einer möglichst hohen Dichte bzw. nach Gewinnmaximierung, was jedoch zu 
Lasten der Qualitäten gehen kann) 

 

3.2 Regelungsbedarf bei Aufhebung von Nutzungsziffern 
 
In einem zweiten Schritt muss untersucht werden, welche Auswirkungen der Verzicht auf 
jegliche Nutzungsziffern hat. Werden keine Nutzungsziffern angewandt, so fragt sich, wel-
ches das begrenzende Mass der Überbauung ist. In der Regel sind dies dann nur noch die 
Abstands- und Höhenbestimmungen, wodurch sich eine relativ allgemein definierte und 
grossvolumige Gebäudehülle ergibt. Hier müssen drei Fälle unterschieden werden: 

- In Zonen mit erhöhten qualitativen Anforderungen wie in Dorf- und Kernzonen reichen 
Abstands- und Höhenbestimmungen in der Regel aus, da hier die Baureglemente in den 
Gemeinden ergänzende Kriterien beinhalten, um die geforderte Einpassung zu sichern. 

- In Gewerbe- und Industriezonen genügen in der Regel Abstands- und Höhenbestim-
mungen, welche je nach den örtlichen Verhältnissen und den Zielen der Gemeinden mit 
ortsspezifischen Einpassungsvorschriften ergänzt werden können. Eine Nutzungsziffer 
ist nicht zwingend nötig, da sich hier sehr unterschiedliche Anforderungen an die Höhen 
der Räume ergeben können und die wirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht. 

- In Wohnzonen oder in Zonen mit Wohnanteilen ergibt sich bei der Aufhebung der Nut-
zungsziffern folgender möglicher Regelungsbedarf, um die angestrebte Einpassung in 
die Quartierstrukturen zu sichern und um den wohnhygienischen Anforderungen genü-
gen zu können; 

Präzisierung  
Abstandsvorschriften 

. Grosser Grenzabstand auch zur Strasse hin einhalten 

. Restriktivere Genehmigungspraxis von Näherbaurechten 

Ergänzende qualitative 
Anforderungen 

. Angemessene Einordnung ins Quartierbild unter Beach-
tung einer Gesamtschau 

. Sicherstellung Aussenraumqualität inkl. gestalterische An-
ordnung Parkplätze 

Zwingende Durchsetzung 
der Nebenbestimmungen 

. Ausreichende Manövrierbarkeit auf der privaten Parzelle 

. Auffindbare Besucherparkplätze 

. Durchdachte Anordnung allgemein zugänglicher Aussen- 
und Spielflächen 

Zusätzlich mögliche Be-
stimmungen 

. Zulässige Gebäudetypen je Zone 

. Gebäudelängen / -breite pro Zone 
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4. Untersuchung der Baureglemente der einzelnen Gemeinden 
 
In den Obwaldner Gemeinde werden die Grundmasse der Bebauung sehr unterschiedlich 
geregelt. Diese lassen sich, aufgeteilt in die Grundzonentypen, wie folgt zusammenfassen 
(rot:  
Dichteziffern / blau; die bauliche Dichte zusätzlich einschränkende Masse): 
 

Giswil    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Dorfzone 
 
 

Firsthöhe 
Vollgeschosse 
Teilw. Ausnützungsziffer 

Erhöhte Anforderungen in überlagern-
der Ortsbildschutzzone 

Gebietsspezifische Einpassung in Ge-
werbezone 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Ausnützungsziffer nach kant. Recht 
(gesamte anrechenbare Bruttoge-
schossfläche)  

Wohnzone /  
Wohn- und Ge-
werbezone 

Firsthöhe 
Vollgeschosse 
Ausnützungsziffer 

Gewerbezone Geschosszahl, Ausnützung, Ab-
stände usw. einzelfallweise 
Teilw. Eingliederung in Land-
schaftsraum 

Lungern    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Dorfkernzone 
 

First- und Fassadenhöhe 
Vollgeschosse 
Gebäudelänge 
Grenz- / Gebäudeabstand generell 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Dorfkernzone 

Gebietsspezifische Einpassung in Ge-
werbe- / Industriezone 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Abstände gem. Art. 38 ff. BauG 

Gesamte anrechenbare Bruttoge-
schossfläche gem. Art. 21 

Gebäudelänge als ergänzendes Mass 
der Beschränkung der baulichen Dichte

Wohnzone 
 

First- und Fassadenhöhe 
Vollgeschosse 
Ausnützungsziffer 
Gebäudelänge 
Grenz- / Gebäudeabstand generell 

Gewerbezone / 
Industrie- und 
Gewerbezone 

Ausnützung, Abstände und Ge-
bäudedimensionen einzelfallweise 
Teilw. Eingliederung in Land-
schaftsraum 

Alpnach    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Kernzone K1 
 
 
 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Grenzabstand 
Gebäudelänge 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Kernzonen 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Anrechenbare überbaute Fläche des 
Grundstücks gem. Art. 4 

Gebäudelänge als ergänzendes Mass 
der Beschränkung der baulichen Dichte

Kernzone K2 
(Erweiterungs- 
gebiet) 
 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Grenzabstand 
Gebäudelänge 
Überbauungsziffer 

Wohnzone /  
Wohn- und Ge-
werbezone 
 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Grenzabstand 
Gebäudelänge 
Überbauungsziffer 

Industrie- und 
Gewerbezone 

First- und Gebäudehöhe 
Grenzabstand nach BauG 

Engelberg    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Dorfzone 
 

Firsthöhe 
Überbauungsfläche, Geschosszahl 
usw. gemäss Teilbebauungsplänen 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Dorfzone 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Abstände gem. Art. 38 ff. BauG 

Gebäudegrundfläche gemäss Art. 58 

Gebäudelänge als ergänzendes Mass 
der Beschränkung der baulichen 
Dichte, weitere Gebäudedimensionen 
im Rahmen einer Interessenabwägung 

Wohnzone / 
Wohn- und Ge-
werbezone 

Vollgeschosse 
(Gebäudegrundfläche) 
Gebäudelänge 

Gewerbezone Firsthöhe 
Übrige Gebäudedimensionen ein-
zelfallweise durch Gemeinderat 
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Sarnen    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Kernzone 
 
 
 

Firsthöhe 
Vollgeschosse 
Teilw. Gebäudelänge 
Teilw. Geschossflächenziffer GFZ 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Kern- und Dorfzonen 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Abstände gem. Art. 38 ff. BauG 

Anrechenbare oberirdische Geschoss-
fläche gem. Art. 6 

Gebäudelänge als ergänzendes Mass 
der Beschränkung der baulichen Dichte

weitere Gebäudedimensionen im 
Rahmen einer Interessenabwägung 

Dorfzone 
 
 

Firsthöhe 
Vollgeschosse 
Geschossflächenziffer GFZ 
Teilweise Gebäudelänge 

Wohnzone /  
Gewerbe- und 
Wohnzone 
 

Firsthöhe 
Vollgeschosse 
Geschossflächenziffer GFZ 
Gebäudelänge 

Gewerbezone / 
Industriezone 

First- und Gebäudehöhe gebiets-
weise beschränkt; weitere Gebäu-
dedimensionen im Einzelfall durch 
Einwohnergemeinderat 

Kerns    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Dorfkernzone 
 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Teilw. Baulinienplan 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Dorfkernzone 

Gebietsspezifische Einpassung in Ge-
werbe- / Industriezone 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Abstände gem. Art. 38 ff. BauG 

Fassadenlänge, Grosser Grenzabstand 
und Gebäudetypen als ergänzendes 
Mass der Beschränkung der baulichen 
Dichte 

Weitere Gebäudedimensionen im 
Rahmen einer Interessenabwägung 

Wohnzone /  
Wohn- und Ge-
werbezone 
 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Fassadenlänge 
Teilw. Grosser Grenzabstand 

Gewerbezone / 
Industriezone 
 
 
 

First- und Gebäudehöhe 
Teilw. min. Grenzabstand 
Gebäudeabstände und Gebäude-
dimensionen im Einzelfall durch 
Einwohnergemeinderat 

Ferienhauszone / 
Kurzone 

First- und Gebäudehöhe 
Vollgeschosse 
Fassadenlänge 
Gebäudetypen 

Sachseln    
Zonenart Grundmasse Zusammenfassung / Spezielles 
Dorfkernzone 
 
 

Fassadenhöhe / (Firsthöhe) 
Vollgeschosse 
Grenzabstand 

Erhöhte Anforderungen bezüglich Ein-
passung in Dorfkernzone 

Gebietsspezifische Einpassung in In-
dustrie- / Gewerbezone 

Allgemeine Anforderungen bezüglich 
Einpassung in allen anderen Zonen  

Gesamte anrechenbare Bruttoge-
schossfläche gem. Art. 6 

Gebäudelänge, als ergänzendes Mass 
der Beschränkung der baulichen Dichte

Wohnzone /  
Wohn- und Ge-
werbezone 
 

First- und Fassadenhöhe 
Vollgeschosse 
Grenzabstand 
Ausnützungsziffer AZ 
Gebäudelänge 

Industriezone / 
Gewerbezone 
 
 

First- und Fassadenhöhe 
Grenzabstand innerhalb der Zone 
Grenzabstand zu anderen Zonen 
Teilw. Eingliederung Landschaft 
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5. Erkenntnisse, Empfehlungen und Fazit 
 

Erkenntnisse 
 
Sechs von sieben Baureglementen der Obwaldner Gemeinden enthalten eine Nutzungs-
ziffer. Dafür werden vier unterschiedliche Begriffe verwendet. Dies sind die Geschossflä-
chenziffer, die Ausnützungsziffer, die Überbauungsziffer und die Gebäudegrundfläche. Die 
einzelnen Nutzungsziffern unterscheiden sich in den jeweiligen Definitionen sehr stark. 
Selbst die in Sarnen angewandte Geschossflächenziffer entspricht nicht der Definition der 
IVHB, obwohl der gleiche Begriff verwendet wird. Engelberg verfügt über keine eigentliche 
Dichteziffer. Vielmehr begrenzt die Gemeinde Engelberg die Überbaubarkeit in den Wohn-
zonen mit einer in absoluten Massen festgelegten Grundfläche. Diese Massnahme ist als 
eine Überbauungsziffer zu werten. 

Zur Festlegung der baulichen Dichte bieten sich aus der IVHB die Geschossflächenziffer 
und die Baumassenziffer an. Beide Nutzungsziffern sind jedoch in der praktischen Anwen-
dung nicht optimal. Insgesamt enthält die IVHB (8.2 bis 8.5) zwar vier mögliche Nutzungs-
ziffern, wobei aus unserer Sicht keine vorbehaltslos geeignet ist, um den eigentlichen 
raumplanerischen Zweck der nach aussen in Erscheinung tretenden baulichen Dichte zu 
erfassen. 

Die in der IVHB enthaltene Geschossflächenziffer (8.2) entspricht zwar weitgehend der in 
Art. 15 Baugesetz definierten Ausnützungsziffer. Fachlich gesehen ist es jedoch nicht 
zweckmässig, dass die Geschossflächenziffer alle ober- und unterirdischen Geschossflä-
chen erfasst. Dies führt zu völlig anderen Werten, die bei Einbezug der unterirdischen Ge-
schossflächen zufällige Masse ergeben. 
 
Empfehlungen 
 
Im Sinne der anzustrebenden Harmonisierung des Baurechts ist für den Kanton Obwalden 
eine einheitliche Nutzungsziffer zu empfehlen. 

Die Wahrung der Gemeindeautonomie soll gewährleistet bleiben, indem es den Gemein-
den überlassen bleibt, ob sie die im kantonalen Recht zu verankernde Nutzungsziffer über-
nehmen oder nicht. Diese Fragestellung erfordert ohnehin eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit den örtlichen Gegebenheiten. Dies kann in der Regel am Besten im Rahmen ei-
ner Revision der kommunalen Ortsplanung geschehen. 

In den Gemeinden, wo von einer Nutzungsziffer Gebrauch gemacht wird, ist wie bisher 
eine differenzierte Anwendung möglich, indem folgende Umsetzung anzustreben ist: 

- In Zonen mit erhöhten Anforderungen kann auf Nutzungsziffern verzichtet werden, da 
hier bei der Beurteilung von Bauvorhaben die qualitativen Aspekte im Vordergrund ste-
hen. 

- In Zonen mit generellen Anforderungen, insbesondere in Wohnzonen und in Zonen mit 
erheblichen Wohnanteilen, empfiehlt sich auf Grund der dargelegten Vor- und Nachteile 
die Festlegung einer Nutzungsziffer. 

- In Gewerbe- und Industriezonen kann auf eine Nutzungsziffer verzichtet werden. Je 
nach der landschaftlichen und ortsbaulichen Empfindlichkeit empfiehlt es sich aber, ge-
bietsspezifische Anforderungen zur Einpassung zu formulieren. 

 
Um die bauliche Dichte aus raumplanerischer Sicht am geeignetsten erfassen zu können, 
soll im kantonalen Recht eine Ausnützungsziffer AZ definiert werden, welche primär die 
oberirdischen Geschossflächen mit einbezieht. Dies entspricht der Geschossflächenziffer 
gemäss Art. 15 Baugesetz. Damit kann die raumplanerische Absicht, das nach aussen in 
Erscheinung tretende bauliche Volumen zu erfassen, am Besten erfüllt werden. Es handelt 
sich um eine Dichteziffer, welche das effektiv sichtbare bauliche Volumen erfasst. Diese 
Dichteziffer hat sich etabliert und deren resultierenden Werte geben vergleichbare Anhalts-
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punkte, was zu rechtsgleichen Behandlungen führt. Dabei sollen alle oberirdischen Ge-
schossflächen entsprechend der Norm SIA 421 mit einberechnet werden. Beispiele, wie die 
AZ definiert werden kann, finden sich in den Kantonen Zug und Aargau. 

Die Ausnützungsziffer sollte auf kantonaler Ebene soweit wie möglich abschliessend als 
Kann-Formulierung in Art. 15 Baugesetz definiert werden, damit vergleichbare Werte fest-
gelegt werden können. 
 
Fazit 
 
Als Mass der baulichen Dichte empfehlen wir, gestützt auf unsere Erkenntnisse und Emp-
fehlungen, die Verwendung der Ausnützungsziffer, wobei sich diese primär auf die oberir-
dischen Geschossflächen beziehen soll.  

Grundsätzlich sollte es den Gemeinden überlassen werden, ob sie die (empfohlene) Aus-
nützungsziffer in ihren Baureglementen verwenden. Die dafür notwendige vertiefte Be-
trachtung kann am Besten im Rahmen der Ortsplanung erfolgen. Dabei ist eine zielgerich-
tete Anwendung zu gewährleisten, in welcher die haushälterische Bodennutzung wie auch 
die angestrebten qualitativen Ziele in ausgewogenem Masse berücksichtigt werden. 
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Exkurs Geschossflächenziffer gemäss IVHB, Ziffer 8.2 Anhang I 
 

IVHB Geschossflächenziffer 8.2 

Verbindli-
cher Text 

Die Geschossflächenziffer (GFZ) ist das Verhältnis der Summe aller Geschoss-
flächen (GF) zur anrechenbaren Grundstücksfläche. 

Die Summe aller Geschossflächen besteht aus folgenden Komponenten: 
- Hauptnutzflächen HNF 
- Nebennutzflächen NNF 
- Verkehrsflächen VF 
- Konstruktionsflächen KF 
- Funktionsflächen FF 

Nicht angerechnet werden Flächen, deren lichte Höhe unter einem vom Gesetz-
geber vorgegebenen Mindestmass liegt. 

Geschossflächenziffer = 
sflächeGrundstückreanrechenba

ächenGeschossflallerSumme
 GFZ = 

aGSF

GF  

Skizzen 
IVHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleich Die IVHB führt anstelle der bisherigen Dichteziffern neu die Geschossflächen-
ziffer GFZ ein. Die GFZ umfasst alle ober- und unterirdischen Geschossflächen 
und zählt neben den Hauptnutzflächen auch alle Nebennutzflächen wie Keller, 
Estrich, Fahrzeugeinstellräume usw. hinzu. Dies bedeutet, dass teilweise eine 
völlig andere Verhältniszahl entsteht. 

Hinweise  
zur Eignung 

Die Erfahrungen aus der Analyse der Geschossflächenziffer zeigen, dass der 
Anteil der Nebennutzflächen NNF für verschiedene Bautypen (EFH-, MFH-
Überbauungen) bei unterschiedlicher Anordnung rund 30% bis 40% an der ge-
samten Geschossflächenziffer GFZ betragen. In diesem Prozentbereich sind 
u.a. auch unterirdische Fahrzeugeinstellräume enthalten. Die Einrechnung von 
Fahrzeugeinstellräumen ist jedoch aus raumplanerischer Sicht nicht zweckmäs-
sig, weil damit Anreize geschaffen werden, oberirdische Abstellplätze zu erstel-
len, die nicht angerechnet werden müssen. Diese mögliche Auswirkung steht 
sehr oft im Widerspruch mit der Zielsetzung einer qualitativ guten Umgebungs-
gestaltung. Wo eine hohe bauliche Dichte und gleichzeitig auch eine gute Aus-
senraumqualität angestrebt wird, müssen Abstellplätze sinnvollerweise unter-
irdisch angelegt werden.  

 Der Gefahr, dass zu wenig Nebennutzflächen NNF erstellt werden, kann mit 
einer relativ hoch angesetzten Geschossflächenziffer GFZ entgegen getreten 
werden. Die „Grosszügigkeit“ für das Mass der Nebennutzungen darf jedoch 
nicht so weit gehen, dass erheblich grössere Volumen infolge eines grossen 
Anteils an Nebennutzungen möglich sind. Es muss deshalb geprüft werden, 
welche Geschossflächenziffern vertretbar sind, um eine quartierverträgliche 
Dichte bzw. Volumetrie zu erreichen. 

Um die eigentliche Zielsetzung einer raumplanerisch zweckmässigen Nutzungs-
ziffer zu erreichen, müssen bei Geschossflächenziffern z.B. Hauptnutzflächen-
anteile oder der oberirdische Anteil definiert werden. 
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Exkurs Ausnützungsziffer Anhang II 
 
 
Beispiel Kanton Zug: §§ 15 / 16 Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (V PBG) 
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Exkurs Ausnützungsziffer Anhang II 
 
 
Beispiel Kanton Aargau: § 32 Bauverordnung (BauV) 
 

 
 
 
 


